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ANLAGE 
 

zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der gemeindlichen 

Bestattungseinrichtungen sowie für damit in Zusammenhang stehende Amtshandlungen  
der Gemeinde Breitbrunn a. Chiemsee (Friedhofsgebührensatzung – FGS) vom 27.11.2025 

 
 

G E B Ü H R E N V E R Z E I C H N I S 
 

 
I. Grabnutzungsgebühren 
 

Die Grabnutzungsgebühr beträgt jährlich für 
 

1. eine Einzelgrabstätte im alten Teil         57,23 € 
2. eine Einzelgrabstätte im neuen Teil         55,84 € 
3. eine Familiengrabstätte im alten Teil         94,10 € 
4. eine Familiengrabstätte im neuen Teil         95,49 € 
5. eine Urnenerdgrabstätte im alten Teil         52,74 € 
6. eine Urnenerdgrabstätte im neuen Teil         53,05 € 
7. eine anonyme Urnenerdgrabstätte         60,29 €  

 
 

II. Bestattungsgebühren 
 

Die Bestattungsgebühren betragen  
 

1. für die Benutzung und Betreuung des Leichenhauses 
1.1 Annahme des/der Verstorbenen oder der Urne 

 Betreuung des Leichenhauses über die gesamte Aufbahrungs- 
zeit und am Bestattungstag 
 Endreinigung des Leichenhauses nach erfolgter Bestattung 45,00 € 

1.2 Öffnen und Schließen des Leichenhauses zur persönlichen 
Abschiednahme 21,00 € 

1.3 Benutzung des Leichenhauses – je angefangenem Kalendertag 50,00 € 
 

2. für die Durchführung der Bestattung/Aussegnung 
2.1 Leitung der Bestattung  40,00 € 
2.2 Transport des Sarges zum Grab und Absenken des Sarges 

in das Grab 120,00 € 
2.3 Transport der Urne zum Grab und Absenken der Urne 
 in das Grab 29,00 € 
2.4 Transport und Auflegen der Blumen und Kränze 30,00 €  

 
3. für das Öffnen und Schließen von Gräbern 

3.1 Öffnen und Schließen eines Erdgrabes 390,00 € 
3.2 Öffnen und Schließen eines Erdgrabes für eine Urne 95,00 € 
3.3 Öffnen und Schließen der anonymen Urnenerdgrabstätte 95,00 € 
 

4. für Exhumierungen und Umbettungen 
4.1 Exhumierung eines Verstorbenen aus einem Erdgrab 

(zuzügl. zur Pos. 3.1) 415,00 € 
4.2 Umbettung eines Verstorbenen oder der sterblichen  
 Überreste aus einem Erdgrab (zuzügl. zur Pos. 3.1) 300,00 €  
4.3 Umbettung einer Urne aus einem Erdgrab  
 (zuzügl. zur Pos. 3.2) 20,00 € 
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III. Sonstige Gebühren und Auslagen 
 

Diese werden erhoben 
 

1. für sonstige Leistungen wie 
1.1. die erstmalige Abfallbeseitigung nach einer Bestattung    

(z. B. Kränze, verwelkte Blumen etc.) 25,00 € 
1.2. die Grabeinfassung Einzelgrab       135,00 € 
1.3. die Grabeinfassung Familiengrab       180,00 € 
1.4. die Grabeinfassung Urnengrab         70,00 € 
1.5. die Grabeinfassung bei Wiederbelegung eines Einzelgrabes         70,00 € 
1.6. die Grabeinfassung bei Wiederbelegung eines Familiengrabes 90,00 € 

 

2. als Verwaltungsgebühren für 
2.1. die Ausstellung einer Graburkunde  

(Verleihung des Nutzungsrechts)         60,87 € 
2.2. die Umschreibung oder Verlängerung  

eines Grabnutzungsrechts         60,87 € 
2.3. die Genehmigung zur Aufstellung oder Änderung  

eines Grabdenkmals         60,87 € 

 


